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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6028/J der 
Abgeordneten Mag. Haider und weiterer Abgeordneter wie folgt: 
 
Grundsätzlich stehe ich der Diskussion neuer Ideen im Bereich Arbeit-Gesundheit-Pension 
offen gegenüber, wobei ich als Arbeits- und Sozialminister einen längerfristigen Zugang pfle-
ge. Erst müssen die zahlreichen bereits gesetzten Reformmaßnahmen auch ihre Wirkung 
entfalten, bevor an einem für die Menschen wichtigen Thema das System kurzfristig und 
kleinteilig geändert und dadurch Verunsicherung hervorgerufen wird. Das Vertrauen der 
Bevölkerung in das öffentliche Pensionssystem ist für mich ein wichtiges Gut. 
Mein Ressort orientiert sich generell an den von der OECD, der Europäischen Kommission, 
Eurostat, der ILO (Internationale Arbeitsorganisation), dem Europarat veröffentlichten Publi-
kationen, Indikatoren, Zahlen, Daten und Fakten. Die von privaten Unternehmungen publi-
zierten Indikatoren haben in Bezug auf ihre Aussagekraft eine untergeordnete Rolle. 
Der „Golden Age Index“ ist eine Erfindung der Unternehmensberatungsfirma PWC. Für die 
Berechnung wurden mehrere Faktoren herangezogen, wobei die unterschiedliche Gewich-
tung nicht nachvollzogen werden konnte. 
 
 
Frage 1: 
Auf die Konstruktion des Golden Age Index. 
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Fragen 2 und 3: 

Es ist das deklarierte Ziel dieser Bundesregierung das faktische Pensionsantrittsalter an das 
Regelpensionsalter heranzuführen; d.h. die Lücke zwischen dem faktischen und dem gesetz-
lichen Pensionsantrittsalter zu schließen. Die Menschen sollen solange wie möglich im Er-
werbsleben stehen. Ich begrüße und unterstütze daher als Arbeitsminister eine Verlänge-
rung des aktiven Erwerbslebens nach dem Motto „Gesund länger arbeiten“. Ebenso ist die 
Steigerung der Beschäftigungsquoten Älterer inkl. Pfad und Zeitplan im Regierungspro-
gramm festgeschrieben. 
 
Um das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen wurden in den letzten Jahren zahlreiche 
Reformen umgesetzt, deren Auswirkungen in der Broschüre „Pensionsmonitoring“des So-
zialministeriums  umfassend dargestellt sind. Diese Broschüre ist auf der Website des So-
zialministeriums veröffentlicht. 
 
Einige Beispiele, aus welchen Gründen wir diesem Ziel näher gekommen sind: 
 
Kontoerstgutschrift  
Mit der Berechnung der Kontoerstgutschrift im neuen Pensionskonto (mit 01.01.2014) wur-
de eines der größten Reformprojekte in der Sozialversicherung in den letzten Jahrzehnten 
umgesetzt. Dabei wurden alle Personen, die ab 01.01.1955 geboren sind, ab Juni 2014 in 
einer Mitteilung von ihrem zuständigen Pensionsversicherungsträger über die Höhe ihres 
Pensionskontostandes informiert. Die Vorteile des neuen Pensionskontos: Es ist einfach, 
transparent und sicher und es soll die Menschen dazu animieren auch länger im Erwerbsle-
ben zu bleiben. 
 
Invalidität -Neu 
Die Zuerkennung einer Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension erfolgt nur noch im Falle 
einer dauerhaften Invalidität; diese Reform ist seit 01.01.2014 für alle in Kraft, die zu diesem 
Datum jünger als 50 Jahre waren. Es wird eine nachhaltige (Re-)Integration von gesundheit-
lich beeinträchtigten Menschen in den Arbeitsmarkt mittels medizinischer und beruflicher 
Rehabilitation angestrebt. 
 
Langzeitvers icherten-Regelung  („Hackler") 
Seit 01.01.2014 sind die erschwerten Zugangsbedingungen in Kraft. Das sind insbesondere 
die Anhebungen des Zugangsalters und der notwendigen Beitragsmonate. 
 
Korridorpension 
Seit 01.01.2013 erfolgt eine sukzessive Anhebung der Versicherungsjahre von 37,5 Jahre 
(2012) auf 40 Jahre (2017). 
 
 
Fit2work  
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Eine wichtige Maßnahme, um „länger gesund Arbeiten“ zu ermöglichen, stellt das sekundär-
präventive Informations-, Beratungs- und Unterstützungsprogramm fit2work bei gesund-
heitlichen Problemen am Arbeitsplatz bzw. bei Jobverlust aus gesundheitlichen Gründen dar. 
Das Angebot wurde ab 2011 ausgerollt und steht seit 2013 bundesweit zur Verfügung. Seit 
Programmstart haben sich rund 44.000 Personen über die Angebote informiert, 26.753 Per-
sonen eine Erstberatung in Anspruch genommen und 13.052 Personen wurden im Rahmen 
des Case Managements intensiv betreut. 282 Unternehmen nahmen bereits an der fit2work 
Betriebsberatung teil. 
 
 
Fragen 4, 5 und 12: 
Zum Thema Teilzeitarbeit erlaube ich mir in diesem Zusammenhang auf den im Juli 2015 ver-
öffentlichten „OECD Wirtschaftsbericht für Österreich 2015“ hinzuweisen: Darin wird festge-
stellt, dass in keinem anderen OECD Land Teilzeitarbeit so verbreitet ist wie in Österreich. 
Dadurch gehen – laut der OECD - der Volkswirtschaft Ressourcen verloren. Gemäß dem 
Prognosemodell der OECD könnte das Potenzialwachstum bis 2060 um 13 Prozentpunkte 
steigen – in einem Szenario, bei dem Erwerbsarbeit und Haushalt gleichmäßig auf Ge-
schlechter verteilt ist.  
 
Eine Reduktion der Arbeitszeit (siehe auch Beantwortung der Fragen 6 und 7) kann aber zu 
einer längeren und gesünderen Erwerbstätigkeit sowie zu einem gleitenden Übergang in die 
Pension beitragen. Schon bisher nutzen über 20.000 ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit der 
Altersteilzeit. 20.647 BezieherInnen von Altersteilzeitgeld Ende März 2015 bedeuten einen 
Anstieg um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr. 
 
Die kürzlich im Ministerrat beschlossene Teilpension nach der Logik einer erweiterten Alters-
teilzeit in der kontinuierlichen Variante ist ab 2016 ein weiterer Schritt, um ältere Arbeit-
nehmerInnen in Beschäftigung zu halten (statt in Korridorpension zu gehen). Nach einer 
Aufbauphase bis 2020 wird im Jahresdurchschnitt mit voraussichtlich 1.600 Teilpension-Be-
zieherInnen gerechnet. 
 
 
Fragen 6 und 7: 
Die Angleichung des Pensionsantrittsalters für Frauen an jenes der Männer ist in Österreich 
entsprechend der verfassungsrechtlich verankerten Gesetzeslage ab 2024 vorgesehen. Be-
ginnend mit 01. Jänner 2024 wird das Antrittsalter für Frauen pro Jahr um 6 Monate ange-
hoben, sodass das reguläre Pensionsantrittsalter für Frauen im Jahr 2033 mit 65 Jahren je-
nem der Männer entspricht. 
 
Eine weitere Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters kommt für mich derzeit nicht 
in Frage. 
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Eine Vollzeitbeschäftigung bedeutet – ebenso wie eine längere Erwerbstätigkeit – neben 
mehr Einnahmen für den Staat v.a. auch mehr Lebenseinkommen. Dies ist besonders für 
Frauen ein wichtiges Thema, das durch das Pensionskonto deutlicher sichtbar wird. 
 
Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit wäre argumentierbar, weil Österreich im internatio-
nalen Vergleich sehr lange Wochenarbeitszeiten und eine hohe Zahl an geleisteten Über-
stunden sowie eine große Verbreitung von All-in-Verträgen aufweist. Gleichzeitig steigt die 
Teilzeitquote und die Arbeitslosigkeit. Deshalb sind Ansätze zur Umverteilung des Beschäfti-
gungsvolumens nötig, damit die Arbeitsfähigkeit länger erhalten bleibt und gleichzeitig die 
Beschäftigungschancen anderer Gruppen erhöht werden. Im Sinne einer besseren Work-
Life-Balance ist auch eine Umverteilung der Arbeitszeit innerhalb des Erwerbslebens sinnvoll, 
orientiert an den Bedürfnissen der jeweiligen Lebensumstände. Durch eine Veränderung der 
Arbeitszeitkultur kann die Gesundheit gefördert werden, eine bessere Verteilung der Ar-
beit(szeit) hat positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 
Ansätze dazu könnten die Einführung einer sechsten Urlaubswoche, die Verteuerung von 
Überstunden und die Einschränkung von All-in-Vereinbarungen sein. 
 
 
Frage 8: 
Verschiedene Länder haben unterschiedliche Ansätze zu diesem Themenkreis. Die Expertin-
nen und Experten meines Ressorts analysieren Erfahrungen anderer Länder natürlich lau-
fend und sofern für Österreich sinnvolle und umsetzbare Ansätze dabei sind werden sie na-
türlich auch in Reformüberlegungen miteinbezogen.   
 
 
Frage 9: 

Da die Arbeitslosigkeit Älterer stark ansteigt und Personen über 50 es besonders schwer ha-
ben, nach einem Jobverlust wieder eine Beschäftigung zu finden, hat die Regierung im Juni 
2015 beschlossen, die Mittel für die Beschäftigungsinitiative 50+ weiter zu erhöhen. Im Jahr 
2015 stehen € 120 Mio. für Eingliederungsbeihilfen (Lohnzuschüsse für Arbeitgeber), Kombi-
lohn und vorübergehende Beschäftigung am 2. Arbeitsmarkt für über 50-Jährige, die bereits 
länger als ein halbes Jahr arbeitslos sind, zur Verfügung. In den Jahren 2016 und 2017 wur-
den diese Mittel jeweils auf € 250 Mio. aufgestockt. 
 
Neben der Beschäftigungsförderung stehen älteren Arbeitslosen auch weitere Angebot des 
Arbeitsmarktservice (AMS) wie Bildungsmaßnahmen, arbeitsplatznahe Qualifizierung, Ar-
beitsstiftungen oder spezielle Beratung und Betreuung zur Verfügung. 
 
Durch die Pensionsreformen wurden bereits vermehrt Anreize für ältere ArbeitnehmerInnen 
gesetzt, länger erwerbstätig zu sein. Dabei muss es ihnen auch ermöglich werden, tatsäch-
lich bis zum Pensionsantritt in Beschäftigung zu bleiben und nicht in Übergangsarbeitslosig-
keit. Daher sind auch arbeitgeberseitige Maßnahmen und Anreize erforderlich. Es sind vor 
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allem Unternehmer gefordert das Potenzial von älteren Arbeitskräften zu erkennen und die-
se Personengruppe bis zum Pensionsantritt in Beschäftigung zu halten und mehr Arbeitsplät-
ze für diese Personengruppe zu schaffen. 
 
Es gibt schon seit längerer Zeit Bemühungen seitens meines Ressorts, aber auch der Sozial-
partner, die Unternehmer von den Vorteilen älterer Arbeitskräfte zu überzeugen. Die Um-
setzung des im Regierungsprogramm vereinbarten Bonus-Malus-Systems wird die Arbeits-
marktchancen für Ältere weiter verbessern. Jene Unternehmen, die ihre gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen und Ältere beschäftigen, können profitieren, die anderen müs-
sen ins System einzahlen. 
Mein Ziel ist es, Menschen so lange wie möglich gesund am Arbeitsplatz zu halten. 
 
 
Frage 10: 
Es stimmt, dass sich die Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer Frauen positiv auf die 
Wirtschaftsleistung und die Staatseinnahmen, v.a. aber auch auf das Einkommen der Betref-
fenden und deren zukünftige Pensionen auswirken würde. Daher wurden geschlechtsspezifi-
sche Zielpfade für den Beschäftigungsanstieg festgelegt. Bei 55- bis 59-jährigen Frauen sind 
die Steigerungen laut Pensionsmonitoringbericht für das Jahr 2014 (von niedrigem Niveau) 
am höchsten ausgefallen. 
 
Ich bin absolut für eine Erhöhung der Beschäftigungsquote bei älteren Frauen und möchte 
auch zu diesem Punkt wieder auf die Beantwortung der Frage 9 verweisen. Mit Hilfe der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik kann ich Maßnahmen unterstützen, die dazu beitragen sollen Älte-
re (Frauen) länger in Beschäftigung zu halten und den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu 
ermöglichen. Als Arbeitsminister habe ich jedoch keinen direkten Einfluss auf die Personal-
politik von Unternehmen. Die Wirtschaft ist daher aufgerufen, Arbeitsplätze für diese Ziel-
gruppe verstärkt zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Frage 11: 
Zunächst wird hinsichtlich der Arbeitszeitthemen auf die Beantwortung der Fragen 6 und 7 
verwiesen. 
 
Was Vergütungskonzepte betrifft, so ist festzuhalten, dass die Diskussion zur Arbeitsmarktsi-
tuation Älterer nicht auf Fragen des Senioritätsprinzips reduziert werden darf. So weist z.B. 
eine aktuelle Studien des IHS darauf hin, dass der Einfluss des Senioritätsprinzips wesentlich 
geringer ist als bisher öffentlich kommuniziert. Das Alter per se hat aktuell in Österreich den 
größten Einfluss auf die (Wieder-)Beschäftigungsschancen. Hier muss mit zusätzlichen Maß-
nahmen (siehe u.a. Beantwortung der Frage 9) angesetzt und auch die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung zur Beschäftigung Älterer verstärkt werden. 
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Frage 12: 
Mit einer Teilpensionsregelung wird ein erheblicher Beitrag zur Vermeidung frühzeitigen 
Ausscheidens Älterer aus dem Erwerbsleben geleistet. Die von mir eingebrachte Änderung 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, mit der eine Teilpension eingeführt wird, wurde vom 
Nationalrat in seiner Sitzung vom 8. Juli 2015 bereits beschlossen und wird mit 1. Jänner 
2016 in Kraft treten. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rudolf Hundstorfer 
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